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Das Verbot von Kinderarbeit, der Schutz
vor Sklaverei und Zwangsarbeit, ein an-
gemessener Lohn, kein verunreinigtes
Wasser – das alles sind Beispiele für
Standards, die wir in unserem täglichen
(Berus-)Leben ür selbstverständ-
lich erachten. In anderen Ländern sind
diese Standards jedoch noch nicht an-
gekommen, so dass es der Gesetzgeber
als erforderlich ansah, die internationale
Menschenrechtslage auch durch eine ver-
antwortungsvolle Gestaltung der Liefer-
ketten zu verbessern. Hierzu wurde das
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
(LkSG) verabschiedet, welches für die hie-
sigen Unternehmen eine Reihe von Pfich-
ten mit sich bringt.

BetroffeneUnternehmen

Die Pfichten nach dem LkSG treen
Unternehmen, die ihre Hauptverwaltung

oder ihren Sitz im Inland haben und die
i.d.R. mindestens 3.000 Arbeitnehmer im
Inland beschätigen. Ab dem 01.01.2024
gilt das LkSG auch ür Unternehmen, die
i.d.R. mindestens 1.000 Arbeitnehmer
im Inland beschätigen. Innerhalb von
verbundenen Unternehmen sind die im
Inland beschätigten Arbeitnehmer sämt-
licher konzernangehöriger Gesellschaften
bei der Berechnung zu berücksichtigen.

Kernelemente des LkSG

Das LkSG verpfichtet Unternehmen
dazu, in ihren Lieferketten die im Gesetz
festgelegten menschenrechtlichen und
umweltbezogenen Sorgaltspfichten in
angemessener Weise zu beachten. Die
Lieferkette bezieht sich auf alle Produk-
te und Dienstleistungen eines Unter-
nehmens. Sie umfasst alle Schritte im
In- und Ausland, die zur Herstellung der

Produkte und zur Erbringung der Dienst-
leistungen erforderlich sind, angefangen
von der Gewinnung der Rohstoffe bis
zu der Lieferung an den Endkunden. Die
Sorgaltspfichten gelten zunächst ür
den eigenen Geschätsbereich sowie ür
die unmittelbaren Zulieferer. In Bezug
auf den mittelbaren Zulieferer gelten die
Sorgaltspfichten nur dann, wenn das
Unternehmen substantiierte Kenntnis von
einemmöglichen Verstoß erlangt.

Wesentliche Sorgfaltspflichten

im Einzelnen

Unternehmen müssen ein angemessenes
und wirksames Risikomanagement ein-
richten, in dessen Rahmen sie eine Risiko-
analyse durchführen, um die menschen-
rechtlichenundumweltbezogenenRisiken
im eigenen Geschätsbereich sowie bei
unmittelbaren Zulieferern zu ermitteln.
Die Risikoanalyse ist jährlich sowie an-
lassbezogen durchzuführen, wenn das
Unternehmen mit einer wesentlich ver-
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änderten Risikolage in der Lieerkette
rechnen muss, etwa durch die Einführung
neuer Produkte. AmUnternehmensstand-
ort sind in allen maßgeblichen internen
Geschätsabläuen Zuständigkeiten zu
verankern, um die Erfüllung der Sorgfalts-
pfichten zu überwachen. Das LkSG emp-
ehlt insoweit die Benennung eines sog.
Menschenrechtsbeauftragten.

Stellt ein Unternehmen ein Risiko est, hat
es unverzüglich Präventionsmaßnahmen
zu ergreien. Hierzu gehört zunächst die
Verabschiedung einer Grundsatzer-
klärung, welche die Menschenrechts-
strategie des Unternehmens enthält sowie
insbesondere die Implementierung ge-
eigneter Beschaffungsstrategien, die Be-
rücksichtigung der festgelegten Kriterien
bei der Lieferantenauswahl, die vertrag-
liche Zusicherung des Zulieferers, dass
dieser die menschenrechtsbezogenen und
umweltbezogenen Erwartungen einhält
und entlang der Lieferkette adressiert, die
DurchführungvonSchulungenunddieVer-
einbarung vertraglicher Kontrollmechanis-
men. Das Unternehmen hat angemessene
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn

es feststellt, dass die Verletzung einer
menschenrechts- oder umweltbezogenen
Pficht eingetreten ist oder unmittelbar
bevorsteht. Bei Kenntnis einer möglichen
Verletzung bei mittelbaren Zulieferern
hat das Unternehmen auch insoweit be-
stimmte Sorgaltspfichten zu erüllen.

Das Unternehmen hat ein unternehmens-
internes Beschwerdeverfahren einzu-
richten,dasesermöglicht, aufVerletzungen
menschenrechtsbezogener oder umwelt-
bezogener Pfichten hinzuweisen. Ferner
hat es jährlich einen Bericht über die Er-
üllung seiner Sorgaltspfichten im ver-
gangenen Geschätsjahr zu erstellen und
auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

Auswirkungen auf Zulieferer,

die nicht in denAnwendungsbereich

desGesetzes fallen

Soern Unternehmen Teil der Lieerkette
eines betroenen Unternehmens sind,
können auch diese mit den Pfichten
nach dem LkSG in Berührung kommen.

Betroene Unternehmen werden die
ihnen obliegenden Sorgaltspfichten in
der Lieferkette an ihre Vertragspartner
weitergeben. Somit können auch Zu-
lieferern, die nicht unmittelbar in den An-
wendungsbereich fallen, entsprechende
Verpfichtungen zur Einhaltung der
menschenrechtlichen und umwelt-
bezogenen Sorgaltspfichten vertraglich
auferlegt werden. Insoweit gilt es, die ver-
traglichen Verpfichtungen genau zu prü-
fen und im Anschluss einzuhalten.

Obige Ausführungen stellen eine unver-
bindliche Zusammenstellung nach heuti-
gem Stand (Juni 2023) dar. Für die Richtig-
keit und Vollständigkeit wird keine
Haftung übernommen. Die konkreten An-
orderungen ür Ihr Unternehmen sind in-
dividuell zu prüfen. Gerne stehen Ihnen
hierfür die Experten der Kanzlei SONN-
TAG zur Verfügung.
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